
 

Schwierig in den Griff zu bekommen: Die Kosten 
 
Als künftiger Unternehmer sollten Sie von Anfang an möglichst genau wissen, mit welchen Kosten in 
welcher Höhe Sie zu rechnen haben. Bei der Kostenermittlung ist zu unterscheiden zwischen so 
genannten fixen und variablen Kosten. Als "fix" bezeichnet man solche Kosten, die unabhängig von 
der Kapazitätsauslastung beziehungsweise vom Umsatzgeschehen regelmäßig anfallen (Miete, 
Darlehenszinsen, Versicherungsprämien). Zu den quasi fixen Kosten zählt - zumindest kurzfristig - 
auch das Gehalt für festangestellte Mitarbeiter. Daneben stehen die variablen Kosten, die in ihrer 
Höhe mit der Produktionsauslastung beziehungsweise dem Umsatzniveau schwanken, wie zum 
Beispiel Wareneinsatzkosten, Verpackungsmaterial, Lohnkosten für Mehrarbeit (Überstunden, 
Aushilfe). 
 
Den Mustern der Kapitalbedarfs- und Finanzierungsplänen, die wir für Sie im Download-Bereich 
eingestellt haben, ist eine exemplarische Aufstellung der relevanten Gründungsnebenkosten zu 
entnehmen, die Sie bei Ihrer Planung unterstützen soll. 
 
Die einzelnen Kostenansätze sind in ihrer Höhe nach nur selten fest vorgegeben (zum Beispiel Miete). 
Häufiger handelt es sich hierbei um rechnerisch zu erfassende Planvorgaben (zum Beispiel 
Personalkosten) oder um mehr oder weniger genaue Schätzgrößen (zum Beispiel Telefon). Zur 
Ermittlung realistischer Wertansätze können die Ergebnisse von Betriebsvergleichen herangezogen 
werden, die Auswertungen betrieblicher Daten einer größeren Zahl von Unternehmen eines 
Wirtschaftszweigs oder einer Branche enthalten. Betriebsvergleichsergebnisse ermöglichen aber nicht 
nur, Ihre Kostenansätze auf eine annähernd realistische Basis zu stellen, sie gestatten Ihnen auch 
einen Vergleich mit Ihren originären Plandaten. Sie können damit überprüfen, ob Ihre ermittelten 
Werte in etwa mit den Durchschnittsdaten der Branche übereinstimmen. 
 
Betriebsvergleichsergebnisse für einige Branchen können bei der Industrie- und Handelskammer 
eingesehen werden. Zu beachten ist jedoch, dass es sich bei den Vergleichsdaten um 
Durchschnittswerte handelt. Regionale beziehungsweise lokale Besonderheiten (Standortqualitäten, 
Verbrauchergewohnheiten) gehen bei einer Durchschnittsbildung aber ebenso verloren wie 
betriebsindividuelle Faktoren (Betriebsgröße, Sortimentsstruktur). 
 
Betriebsvergleichsergebnisse können daher immer nur Anhaltspunkte sein. Sie ersetzen nicht die 
eigene Planung. 
 
Machen Sie sich bewusst, dass nicht alle Kosten eines Unternehmens noch im Laufe des 
Geschäftsjahrs mit geldlichen Auszahlungen verbunden sind. Ein Beispiel hierfür sind die 
Abschreibungen (Absetzung für Abnutzung = AfA). Zwar kommt es bei der im Produktionsprozess 
eingesetzten Maschine oder auch bei der vorhandenen Ladeneinrichtung während des 
Geschäftsbetriebs zu einem ständigen Wertverzehr (= Kosten). Auszahlungen werden aber erst dann 
wieder erforderlich, wenn nach einigen Jahren Ersatzinvestitionen getätigt werden müssen. 
 



Anmerkung: 
Anlage- und Umlaufvermögen eines neu gegründeten Unternehmens werden im Allgemeinen auch 
mit Investitionskrediten finanziert. Schon nach relativ kurzer Zeit - bei den staatlichen 
Förderungsprogrammen nach spätestens zwei Jahren und nicht erst am Ende des 
Abschreibungszeitraums - sind Auszahlungen in Höhe des vereinbarten Kredittilgungsbetrags fällig. 
Diese Tilgungsleistungen sind regelmäßig aus den verdienten Abschreibungsbeträgen aufzubringen. 
Auch die "kalkulatorische" Eigenkapitalverzinsung führt nicht zu einer Auszahlung. Auf die Deckung 
dieser Kosten, die nicht unmittelbar die Liquidität belasten, kann vorübergehend - insbesondere 
während der Anlaufzeit - verzichtet werden, ohne dass dadurch die Existenz des Unternehmens 
gefährdet wird. Allerdings sollten die Einnahmen in der Folgezeit den anfänglich hingenommenen 
Substanzverzehr wieder ausgleichen. 
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